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Verbandsgemeinde Weißenthurm 
 

Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm, Kärlicher Straße 4, 56575 
Weißenthurm | Postanschrift: Postfach 1263, 56572 Weißenthurm  | 
Telefon: 02637 / 913-0 | Fax: 02637 / 913-100 | E-Mail: 
info@vgwthurm.de | www.vgwthurm.de | | Öffnungszeiten: Montag -
Freitag 7.15 - 12 Uhr, Donnerstag zusätzlich 14 - 18 Uhr 
 

 
Bekanntmachung 

Sitzung des Werkausschusses der Verbandsgemeinde Weißenthurm 
 

Am Mittwoch, 04.03.2026, findet um 18:00 Uhr in dem großen Ratssaal der 
Verbandsgemeindeverwaltung, Kärlicher Straße 4, Weißenthurm eine Sitzung des 
Werkausschusses der Verbandsgemeinde Weißenthurm statt. 
 

Tagesordnung: 
Öffentlicher Teil 
1. Verpflichtung eines Ausschussmitglieds 
2. Mitteilungen der Verwaltung 
3. Abschluss einer Zweckvereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde 

Weißenthurm und den Stadtwerken Andernach GmbH 
4. Vorabinformation über die Bestellung eines Werkleiters für den Eigenbetrieb des 

Abwasserzweckverbandes "Industriepark A 61 / GVZ Koblenz" 
5. Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe zur Erneuerung der Trinkwasser- 

und Kanalleitungen in der Kapellenstraße im Zuge der Ausbaumaßnahme der Stadt 
Mülheim-Kärlich 

6. Abgabe einer Verpflichtungserklärung der VG Weißenthurm gegenüber der 
Rheinischen Zusatzversorgungskasse zugunsten der WKW GmbH gemäß § 104 
GemO sowie Abschluss einer Freistellungsvereinbarung mit der SWK GmbH 

7. Verschiedenes 
Nichtöffentlicher Teil 
1. Mitteilungen der Verwaltung 
2. Verschiedenes 

 
Weißenthurm, den 23.02.2026 
Verbandsgemeindeverwaltung  
              Weißenthurm 
       gez.  Thomas Przybylla 
             Bürgermeister 

 
 
 
 

Aus der Arbeit des Seniorenbeirates der Verbandsgemeinde Weißenthurm 
 

Am Mittwoch, 28.01.2026, fand eine öffentliche Sitzung des Seniorenbeirates der 
Verbandsgemeinde Weißenthurm statt, über deren Verlauf folgendes zu berichten ist: 
 
Vortrag zum Betreuungsrecht 
Der Seniorenbeirat hat die Ausführungen zur Kenntnis genommen. 
 
Busanbindung der Rheingemeinden an die Städte Mülheim-Kärlich und Weißenthurm 
Der Seniorenbeirat hat die Ausführungen zur Kenntnis genommen und spricht sich weiterhin 

mailto:info@vgwthurm.de
http://www.vgwthurm.de/
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für die Direktverbindungen aus. Die angesprochenen Sondierungsgespräche sollen eingeleitet 
werden. 
 
Einrichtung einer Einwohnerfragestunde im Seniorenbeirat 
Der Seniorenbeirat regt an, die Einwohnerfragestunde einzuführen. 
 
 
 

 
Öffentliche Abgabenmahnung 

 
Die Verbandsgemeindekasse Weißenthurm macht darauf aufmerksam, dass am 15. Februar 2026 
folgende Abgaben (Steuer- und Gebührenverpflichtungen) fällig waren: 
 
Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Straßenreinigungsgebühren, Gebühren für 
Wasser und Abwasser und sonstige Beiträge für das 1. Quartal 2026 
 
und ältere Rückstände werden hiermit gemäß § 22 Abs. 2 LVwVG öffentlich gemahnt. 
 
Unsere Bankverbindungen lauten: 
 
Bank      BIC/ IBAN 

 
Sparkasse Koblenz     MALADE51KOB  

IBAN: DE16 5705 0120 0003 0001 06 
 
VR Bank RheinAhrEifel eG   GENODED1BNA 

IBAN: DE10 5776 1591 7071 8405 00 
 
Die Abgabenpflichtigen, die mit der Entrichtung der genannten Steuern und Gebühren im 
Rückstand sind, werden hiermit gemäß § 22 Abs. 2 Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz 
öffentlich gemahnt und aufgefordert, ihrer Zahlungspflicht umgehend nachzukommen. 
 
Ebenfalls werden auch alle sonstigen festgesetzten und fälligen Abgaben, Gebühren, Beiträge, 
Mieten und Pachten etc., die nach den Vorschriften des Landesverwaltungsvollstreckungsgesetzes 
beizutreiben sind, hiermit öffentlich gemahnt und die Schuldner aufgefordert, umgehend die 
Rückstände zu bezahlen. 
 
Nach Ablauf einer Frist von einer Woche nach Bekanntgabe dieser öffentlichen Abgaben-Mahnung 
werden die Rückstände im Wege des Verwaltungszwangsverfahrens nach den landesrechtlichen 
Bestimmungen eingezogen und aufgrund der Abgabenordnung (AO) vom 13.06.1976, § 240 
folgender Säumniszuschlag erhoben: 
Für den angefangenen Monat vom Fälligkeitstag ab gerechnet 1 (eins) von Hundert des auf volle 
50,00 EUR abgerundeten Betrages. 
 
Wir bitten alle Abgabenpflichtigen, ihrer Zahlungsverpflichtung nachzukommen, damit 
Vollstreckungsmaßnahmen nicht notwendig werden. 
 
Nutzen Sie zur Begleichung Ihrer Steuern und Gebühren die einfache, sichere und bequeme 

Zahlungsmethode der Einzugsermächtigung. 
 

Ein SEPA-Lastschriftmandat hat viele Vorteile: 
 

• Steuerpflichtige müssen sich nicht um Überweisungen kümmern und sparen so Zeit 
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• Steuerpflichtige sparen bares Geld: Je nach Bank werden bis zu 3 Euro pro 
Abbuchung erhoben, die mit einer Einzugsermächtigung nicht fällig werden 

• Steuerpflichtige können nicht vergessen, die Zahlungen zu leisten und vermeiden so 
mögliche Mahngebühren 

• Auch die Erstattung eines Guthabens ist mit einem Lastschriftmandat einfacher 
 

Bei Fragen hierzu stehen Ihnen Frau Zimmermann 02637/913-118 und Frau Koek 02637/913-158 
zur Verfügung. 
 
Ebenfalls besteht die Möglichkeit ein solches SEPA-Mandat direkt im Internet auszufüllen. 
Verwenden Sie hierfür einfach den folgenden QR-Code. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verbandsgemeindekasse Weißenthurm 

 
 
 
Abholung der Reisepässe: 
 
Reisepässe, die bis zum 28.01.2026 beantragt wurden, können während der Öffnungszeiten 
mit und ohne Terminvereinbarung online  

- montags 
- dienstags 
- mittwochs 
- donnerstags 
- freitags 
 

7:15 – 16:30 Uhr 
7:15 – 16:30 Uhr 
7:15 – 12:00 Uhr 
7:15 – 18:00 Uhr 
7:15 – 12:00 Uhr 

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm im Bürgerbüro abgeholt werden. 
Bitte legen Sie ein noch in Ihrem Besitz befindliches Ausweispapier vor. Ausnahmsweise kann 
der Reisepass auch gegen Vorlage einer schriftlichen Vollmacht an eine andere Person 
ausgehändigt werden.  Der/die Bevollmächtigte muss sich dabei ausweisen können. 
Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen auch gerne telefonisch zur Verfügung. Sie erreichen 
uns unter den folgenden Durchwahlmöglichkeiten: 02637/913-108, 913-109, 913-148, 913-
149. 
 
Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm 

           -Bürgerbüro-  

 
 
 
Alters- und Ehejubilare  
 
Herrn Hans-Friedrich Tillmann, Nettestraße 9, 56575 Weißenthurm, feiert am 26.02.2026 
seinen 85. Geburtstag. 
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Ortsgemeinde Bassenheim 
 

Ortsbürgermeisterin Natalja Kronenberg | Walpotplatz 9, 56220 
Bassenheim | Telefon: 02625 / 4456, Fax: 02625 / 6493, Mail: 
gemeinde@bassenheim.de | www.bassenheim.de | Öffnungszeiten: 
täglich 8 – 12 Uhr | Sprechstunde Ortsbürgermeisterin: Dienstag 17.30 
- 19 Uhr sowie nach Terminvereinbarung 
 
 
 

Keine Bekanntmachung 
 
  

mailto:gemeinde@bassenheim.de
http://www.bassenheim.de/
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Ortsgemeinde Kaltenengers 
 

Ortsbürgermeister Jürgen Karbach | Raiffeisenstraße 5, 56220 
Kaltenengers | Telefon: 02630 / 6354 | Fax: 02630 / 968206 | E- Mail: 
info@kaltenengers.de | www.kaltenengers.de | Öffnungszeiten Montag 
und Donnerstag 17.30 - 19 Uhr  
 
 
 
 

Bekanntmachung für die 
                                                  Ortsgemeinde Kaltenengers 

 
Vollsperrung der Kolpingstraße 

 
Aufgrund der Anlieferung eines Daches wird die Kolpingstraße im Bereich der Hausnummer 
18 für den Straßenverkehr voll gesperrt und damit dem öffentlichen Verkehr entzogen. 
 
Die Vollsperrung findet voraussichtlich am 03.03.2026 statt.  
 
Die Sperrstelle kann über die Rübenacher Straße, Hauptstraße und Mülheimer Straße 
umfahren werden. 
 
Wir bitten um Beachtung.  
 
                                                                                  Verbandsgemeindeverwaltung 
                                                                                                  Weißenthurm  
                                                                                    -als örtliche Ordnungsbehörde-  
 

 
 
  

mailto:info@kaltenengers.de
http://www.kaltenengers.de/
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Ortsgemeinde Kettig 
 
Ortsbürgermeister Florian Heyden | Hauptstraße 2, 56220 Kettig | 
Telefon: 02637 / 2176 | Fax: 02637 / 8779 | E-Mail: 
kettig1@vgwthurm.de | www.kettig.org | Öffnungszeiten: Montag 10 - 
12 Uhr, 14 - 19 Uhr; Donnerstag 8 - 12 Uhr, 14 - 19 Uhr, Freitag 8 - 12 
Uhr | Sprechstunde Ortsbürgermeister: Montag 17 - 19 Uhr; 
Donnerstag 16 - 19 Uhr  
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Widmung von Verkehrsflächen 
in der Ortsgemeinde Kettig 

 
Gemäß § 36 des Landesstraßengesetzes (LStrG) für Rheinland-Pfalz vom 01.08.1977 (GVBl. 
Seite 273), in der derzeit gültigen Fassung, werden in der Ortsgemeinde Kettig nachfolgende 
Verkehrsflächen gemäß dem Beschluss des Ortsgemeinderats vom 22.01.2026 gewidmet und 
dem öffentlichen Verkehr für die Benutzung im Rahmen des Gemeingebrauchs (§ 34 LStrG) 
zur Verfügung gestellt: 
 
Widmung als „Gemeindestraße“ gem. § 3 Nr. 3 a) i.V.m. § 1 Abs. 3 Nr. 1 LStrG 
 

• Straßenverkehrsfläche „Ackerstraße“:  
Gemarkung Kettig, Flur 23, Flurstück-Nr. 573/1  
(siehe Anlage 1) 
 

• Straßenverkehrsfläche „Am Grabengässchen“  
Gemarkung Kettig, Flur 13, Flurstück-Nrn. 1371, 411/1  
liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Im Schallmerich II. Abschnitt“ 
(siehe Anlage 2) 
 

• Straßenverkehrsfläche „Am Katzenbach“  
Gemarkung Kettig, Flur 18, Flurstück-Nrn. 558/1, 559  
liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Niederflur II. Abschnitt“ 
(siehe Anlage 3) 
 

• Straßenverkehrsfläche „Am Schallmerich“ 
Gemarkung Kettig, Flur 23, Flurstück-Nr. 84/1, Flur 13, Flurstück-Nrn.1295/1, 1300  
Liegt tlw. im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Im Schallmerich I. Abschnitt“ 
(siehe Anlage 4) 
 

• Straßenverkehrsfläche „Andernacher Straße“  
Gemarkung Kettig, Flur 13, Flurstück-Nr. 279/1, Flur 21, Flurstück-Nr. 335/30, Flur 3, 
Flurstück-Nrn. 628/6, 632/1, Flur 1, Flurstück-Nr. 89/5, Flur 22, Flurstück-Nr. 151/1, 
Flur 1, Flurstück-Nrn. 138/3, 139/1, 140/3, 142/5, 142/3, 143/2, Flur 22, Flurstück-Nr. 
150/1 
(siehe Anlage 5)  
 

• Gehweg „Andernacher Straße“  
Gemarkung Kettig, Flur 13, Flurstück-Nr. 433/11, Flur 21, Flurstück-Nrn. 333/2, 332/1, 
17/1, 18/1, 335/25, 335/26, 316/1, 333/1, 334/1, 333/2, 332/1, 331/1, 328/1, 335/24, 
335/23, 335/22, 335/21, 335/20, 335/19, 335/8, 335/18, 335/17, 335/16, 335/15, Flur 
3, Flurstück-Nr. 628/3, Flur 21, Flurstück-Nr. 335/13  

mailto:kettig1@vgwthurm.de
http://www.kettig.org/
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(siehe Anlage 5)  

• Parkplatz „Andernacher Straße“ 
Flur 21 Flurstück-Nr. 1/4  
(siehe Anlage 5) 

 

• Straßenverkehrsfläche „Auf dem Acker“  
Gemarkung Kettig, Flur 13, Flurstück-Nr. 1379  
liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Im Schallmerich II. Abschnitt“ 
(siehe Anlage 6) 
 

• Straßenverkehrsfläche „Bachstraße“:  
Gemarkung Kettig, Flur 13, Flurstück-Nrn. 669/7, 669/8, 663/1, 679/15, 720/24, 720/28, 
720/29  
(siehe Anlage 7) 
 

• Straßenverkehrsfläche „Bergstraße“  
Gemarkung Kettig, Flur 13, Flurstück-Nrn. 1260, 1305, 1374  
liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Im Schallmerich I. Abschnitt“ und 
teilw. „Im Schallmerich II. Abschnitt“  
(siehe Anlage 8) 
 

• Parkplatz „Bergstraße“ 
Gemarkung Kettig, Flur 13, Flurstück-Nr. 1263 tlw. 
liegt im Geltungsbereich des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes „Im Schallmerich 
I. Abschnitt“  
(siehe Anlage 8) 
 

• Straßenverkehrsfläche „Birkenstraße“ 
Gemarkung Kettig, Flur 12, Flurstück-Nr. 44/75  
 (siehe Anlage 9) 
 

• Gehweg „Birkenstraße“: 
Gemarkung Kettig, Flur 12, Flurstück-Nr. 44/39  
(siehe Anlage 9)  
 

• Straßenverkehrsfläche „Blumenstraße“ 
Gemarkung Kettig, Flur 13, Flurstück-Nr. 77/4  
liegt tlw. im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Im Schallmerich I. Abschnitt“ 
(siehe Anlage 10) 
 

• Straßenverkehrsfläche „Breitestraße“ 
Gemarkung Kettig, Flur 13, Flurstück-Nr. 479/2, Flur 18, Flurstück-Nr. 431/2   
(siehe Anlage 11) 
 

• Straßenverkehrsfläche „Dobenstraße“  
Gemarkung Kettig, Flur 13, Flurstück-Nr. 580/5  
(siehe Anlage 12) 
 

• Straßenverkehrsfläche „Frammerichsweg“  
Gemarkung Kettig, Flur 1, Flurstück-Nrn. 56, 143/3, 136/4, 114/3, 111/1, 101/1, 99/1, 
97/1, 57/1, 58/2, 81/1, 80/1, 61/1, 62/1, 18/3, 17/1, 64/1, 158, 157  
(siehe Anlage 13) 

 
Widmung als „sonstige Straße“ gem. § 3 Nr. 3 b) aa) i.V.m. § 1 Abs. 3 Nr. 2 LStrG 
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• Gehweg zwischen „Am Grabengässchen“ und „Andernacher Straße“ 
Gemarkung Kettig, Flur 13, Flurstück-Nrn. 1263 tlw., 1381, 359/7, 359/2 

            (siehe Anlage 2) 
 

• Gehweg zwischen „Am Grabengässchen“ und „Hauptstraße“ 
Gemarkung Kettig, Flur 13, Flurstück-Nrn. 350/9, 408/5, 408/3 

            (siehe Anlage 2) 
 

• Gehweg zwischen „Bergstraße“ und „Am Schallmerich“ 
Gemarkung Kettig, Flur 13, Flurstück-Nr. 1303  
(siehe Anlage 8) 

 
Die vorgenannten Straßenverkehrsflächen (gelb), Parkflächen (orange) und Gehwege (rot) 
sind in den beigefügten Lageplänen entsprechend gekennzeichnet. 
 
Die Verfügung, sowie die originalen Lagepläne können bei der Verbandsgemeindeverwaltung 
Weißenthurm, Kärlicher Straße 4, 56575 Weißenthurm, für den Zeitraum eines Monats nach 
dieser Bekanntmachung, während den Öffnungszeiten (montags bis freitags von 07:15 Uhr 
bis 12:00 Uhr und donnerstags zusätzlich von 14:00 bis 18:00 Uhr) in Zimmer Nr. 313 
eingesehen werden.  
 
Diese Verfügung gilt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung gem. § 41 Abs. 4 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG), in der derzeit gültigen Fassung, i.V. § 1 Abs. 1 des 
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG), in der derzeit gültigen Fassung, als 
bekannt gegeben.  
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. 
Der Widerspruch ist bei der Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm, Kärlicher Straße 4, 
56575 Weißenthurm, einzulegen. 
  
Der Widerspruch kann 

1. schriftlich oder zur Niederschrift bei der Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm, 
Kärlicher Straße 4, 56575 Weißenthurm, 

2. in elektronischer Form nach § 3a Absatz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz oder 
3. schriftformersetzend nach § 3a Absatz 3 Verwaltungsverfahrensgesetz in Verbindung 

mit § 9a Absatz 5 Onlinezugangsgesetz 
erhoben werden. 
 
Hinweis: 
 
Bei erfolglosem Widerspruch wird aufgrund des §15 des Landesgebührengesetzes vom 
03.12.1974 eine Widerspruchsgebühr erhoben, deren Höhe sich nach dem Streitwert 
(Äquivalenzprinzip) und nach dem entstandenen Verwaltungsaufwand 
(Kostendeckungsprinzip) richtet. 
 
Weißenthurm, den 09.02.2026 Verbandsgemeinde Weißenthurm 

 Thomas Przybylla 
    Bürgermeister  

 
Anlagen: Lagepläne 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

Widmung von Verkehrsflächen 
in der Ortsgemeinde Kettig 

 
Gemäß § 36 des Landesstraßengesetzes (LStrG) für Rheinland-Pfalz vom 01.08.1977 (GVBl. 
Seite 273), in der derzeit gültigen Fassung, werden in der Ortsgemeinde Kettig nachfolgende 
Verkehrsflächen gemäß dem Beschluss des Ortsgemeinderats vom 22.01.2026 gewidmet und 
dem öffentlichen Verkehr für die Benutzung im Rahmen des Gemeingebrauchs (§ 34 LStrG) 
zur Verfügung gestellt: 
 
Widmung als „Gemeindestraße“ gem. § 3 Nr. 3 a) i.V.m. § 1 Abs. 3 Nr. 1 LStrG 
 

• Straßenverkehrsfläche „Gartenstraße“ 
Gemarkung Kettig, Flur 14, Flurstück-Nr. 2/30 
(siehe Anlage 1) 
 

• Straßenverkehrsfläche „Grabenstraße“ 
Gemarkung Kettig, Flur 18, Flurstück-Nr. 452, Flur 13, Flurstück-Nr.450/4 
liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Niederflur I. Abschnitt“ 
(siehe Anlage 2) 
 

• Parkplatz „Hauptstraße“  
Gemarkung Kettig, Flur 13, Flurstück-Nr. 337/1   
(siehe Anlage 3)  
 

• Straßenverkehrsfläche „Hellenpfad“  
Gemarkung Kettig, Flur 21, Flurstück-Nr. 83 tlw., 3/3, 6/1, 7/1, 14/1, 15/10, 105/2, 99/1, 
106/6, 101/3, 82/1, 92/2 
(siehe Anlage 4)  
 

• Straßenverkehrsfläche „Holzstraße“ 
Gemarkung Kettig, Flur 13, Flurstücks-Nr. 679/14, Flur 12, Flurstücks-Nr. 672/2, 672/3, 
672/4, 769/7, 672/7 tlw.  
(siehe Anlage 5) 
 

• Straßenverkehrsfläche „Im Flutgraben“ 
Gemarkung Kettig, Flur 13, Flurstück-Nr. 1372 
liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Im Schallmerich II. Abschnitt“ 
(siehe Anlage 6) 
 

• Straßenverkehrsfläche „Im Kleinflur“ 
Gemarkung Kettig, Flur 15, Flurstück-Nr. 557, 574, 570  
liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Im Kleinflur“ 
(siehe Anlage 7) 
 

• Straßenverkehrsfläche „Im Vogelsang“  
Gemarkung Kettig, Flur 14, Flurstück-Nr. 2/31, 302/7 tlw., 101/10 tlw. 
(siehe Anlage 8) 
 
 

• Straßenverkehrsfläche „Kolpingstraße“ 
Gemarkung Kettig, Flur 14, Flurstück-Nr. 86/14, 127/4 tlw., 86/15, 80/2, 76/7, 86/3, 
86/4, 86/5   
(siehe Anlage 9)                    
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• Straßenverkehrsfläche „Lindenstraße“ 
Gemarkung Kettig, Flur 12, Flurstück-Nr. 37/69  
(siehe Anlage 10) 

 
Die vorgenannten Straßenverkehrsflächen (gelb) und Parkflächen (orange) sind in den 
beigefügten Lageplänen entsprechend gekennzeichnet. 
 
Die Verfügung, sowie die originalen Lagepläne können bei der Verbandsgemeindeverwaltung 
Weißenthurm, Kärlicher Straße 4, 56575 Weißenthurm, für den Zeitraum eines Monats nach 
dieser Bekanntmachung, während den Öffnungszeiten (montags bis freitags von 07:15 Uhr 
bis 12:00 Uhr und donnerstags zusätzlich von 14:00 bis 18:00 Uhr) in Zimmer Nr. 313 
eingesehen werden.  
 
Diese Verfügung gilt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung gem. § 41 Abs. 4 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG), in der derzeit gültigen Fassung, i.V. § 1 Abs. 1 des 
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG), in der derzeit gültigen Fassung, als 
bekannt gegeben.  
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. 
Der Widerspruch ist bei der Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm, Kärlicher Straße 4, 
56575 Weißenthurm, einzulegen. 
  
Der Widerspruch kann 

4. schriftlich oder zur Niederschrift bei der Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm, 
Kärlicher Straße 4, 56575 Weißenthurm, 

5. in elektronischer Form nach § 3a Absatz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz oder 
6. schriftformersetzend nach § 3a Absatz 3 Verwaltungsverfahrensgesetz in Verbindung 

mit § 9a Absatz 5 Onlinezugangsgesetz 
erhoben werden. 
 
Hinweis: 
Bei erfolglosem Widerspruch wird aufgrund des §15 des Landesgebührengesetzes vom 
03.12.1974 eine Widerspruchsgebühr erhoben, deren Höhe sich nach dem Streitwert 
(Äquivalenzprinzip) und nach dem entstandenen Verwaltungsaufwand 
(Kostendeckungsprinzip) richtet. 

 
 
Weißenthurm, den 09.02.2026 Verbandsgemeinde Weißenthurm 

 Thomas Przybylla 
    Bürgermeister  

 
Anlagen: Lagepläne 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

Widmung von Verkehrsflächen 
in der Ortsgemeinde Kettig 

 
Gemäß § 36 des Landesstraßengesetzes (LStrG) für Rheinland-Pfalz vom 01.08.1977 (GVBl. 
Seite 273), in der derzeit gültigen Fassung, werden in der Ortsgemeinde Kettig nachfolgende 
Verkehrsflächen gemäß dem Beschluss des Ortsgemeinderats vom 22.01.2026 gewidmet und 
dem öffentlichen Verkehr für die Benutzung im Rahmen des Gemeingebrauchs (§ 34 LStrG) 
zur Verfügung gestellt: 
 
Widmung als „Gemeindestraße“ gem. § 3 Ziffer 3 a) LStrG 
 

• Straßenverkehrsfläche „Miesenheimer Straße“  
Gemarkung Kettig, Flur 13, Flurstück-Nr. 1373, 217/5, Flur 21, Flurstück-Nr. 107/3, 
106/4  
liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Im Schallmerich II. Abschnitt“  
(siehe Anlage 1) 
 

• Straßenverkehrsfläche „Moosgasse“ 
Gemarkung Kettig, Flur 13, Flurstück-Nr. 551/2, 518/9  
(siehe Anlage 2) 
 

• Straßenverkehrsfläche „Nelkenweg“ 
Gemarkung Kettig, Flur 13, Flurstück-Nr. 1289, 1294 
liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Im Schallmerich I. Abschnitt“ 
(siehe Anlage 3) 
 

• Straßenverkehrsfläche „Neugasse“ 
Gemarkung Kettig, Flur 13, Flurstück-Nr. 396/4  
(siehe Anlage 4) 
 

• Straßenverkehrsfläche „Ochtendunger Straße“  
Gemarkung Kettig, Flur 23, Flurstück-Nr. 641/2, 662, 663, 661, 664, 647, Flur 12, 
Flurstück-Nr. 44/74  
liegt tlw. im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Ochtendunger Straße“ und „Ende 
Ochtendunger Straße“ 
(siehe Anlage 5) 
 

• Straßenverkehrsfläche „Rosenstraße“  
Gemarkung Kettig, Flur 23, Flurstück-Nr. 609 
(siehe Anlage 6) 
 

• Straßenverkehrsfläche „Saffiger Straße“:  
Gemarkung Kettig, Flur 23, Flurstück-Nr. 627/2, 628/2  
(siehe Anlage 7) 
 

• Straßenverkehrsfläche „Schmalackerstraße“ 
Gemarkung Kettig, Flur 23, Flurstück 588  
(siehe Anlage 8) 
 
 

• Straßenverkehrsfläche „Schnürstraße“ 
Gemarkung Kettig, Flur 13, Flurstück-Nr. 638/3, 639/5, 639/3, 641/3, 607/1  
(siehe Anlage 9) 
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• Straßenverkehrsfläche „Schulstraße“ 
Gemarkung Kettig, Flur 13, Flurstück-Nr. 440/1   
 (siehe Anlage 10) 
 

• Parkplatz „Schulstraße“  
Gemarkung Kettig, Flur 3, Flurstück-Nr. 414, 415 
(siehe Anlage 10)                 
 

• Straßenverkehrsfläche „Synagogenstraße“ 
Gemarkung Kettig, Flur 13, Flurstück-Nr. 707/7, 732/13 tlw., Flur 14, Flurstück-Nr. 
75/13, 16,  
(siehe Anlage 11) 
 

• Straßenverkehrsfläche „Tulpenweg“ 
Gemarkung Kettig, Flur 13, Flurstück-Nr. 1276/1, 1265 
liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Im Schallmerich I. Abschnitt“ 
(siehe Anlage 12) 
 

• Straßenverkehrsfläche „Urmitzer Weg“ 
Gemarkung Kettig, Flur 18, Flurstück-Nr. 557/4 tlw., 104/1 tlw.  
liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Niederflur II. Abschnitt  
(siehe Anlage 13) 
 

• Parkplatz „Urmitzer Weg“  
Gemarkung Kettig, Flur 18, Flurstück-Nr. 557/4 tlw., 104/1 tlw.  
liegt im Geltungsbereich des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes „Niederflur II. 
Abschnitt“  
(siehe Anlage 13) 
 

• Straßenverkehrsfläche „Weißenthurmer Straße“ 
Gemarkung Kettig, Flur 20 Flurstück-Nr. 178/27, 178/26, 178/36, 178/40, 100/17, 
178/43, 100/18, 86/9, 89/6, 91/5, 94/11, 97/5, 98/5, 99/3, 102/6, 103/8, 104/8, 105/6, 
106/3, 107/4, 108/3, 109/3, 110/1, 113/3, 115/1, 116/1, 117/1, 118/1,  119/1, 137/2, 
158/1, 159/1, 160/1, 161/1, 178/11, 178/12, 163/6, 170/1, 171/1, 172/4, 175/1, 177/4, 
177/6, 177/8, 179/1, 180/1, 181/1, 182/7, 178/1, Flur 3, Flurstück-Nr. 276/10, Flur 20, 
Flurstück-Nr. 178/39, 196/3, 197/1, 198/1, 199/1, 200/1, 201/1, 202/1, 203/1, 207/1, 
208/1, 209/1,  
(siehe Anlage 14) 
 

• Straßenverkehrsfläche „Weyerstraße“ 
Gemarkung Kettig, Flur 23, Flurstück-Nr. 599  
(siehe Anlage 15) 

 
Die vorgenannten Straßenverkehrsflächen (gelb) und Parkflächen (orange) sind in den 
beigefügten Lageplänen entsprechend gekennzeichnet. 
 
Die Verfügung, sowie die originalen Lagepläne können bei der Verbandsgemeindeverwaltung 
Weißenthurm, Kärlicher Straße 4, 56575 Weißenthurm, für den Zeitraum eines Monats nach 
dieser Bekanntmachung, während den Öffnungszeiten (montags bis freitags von 07:15 Uhr 
bis 12:00 Uhr und donnerstags zusätzlich von 14:00 bis 18:00 Uhr) in Zimmer Nr. 313 
eingesehen werden.  
 
Diese Verfügung gilt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung gem. § 41 Abs. 4 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG), in der derzeit gültigen Fassung, i.V. § 1 Abs. 1 des 
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Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG), in der derzeit gültigen Fassung, als 
bekannt gegeben.  
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. 
Der Widerspruch ist bei der Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm, Kärlicher Straße 4, 
56575 Weißenthurm, einzulegen. 
  
Der Widerspruch kann 

7. schriftlich oder zur Niederschrift bei der Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm, 
Kärlicher Straße 4, 56575 Weißenthurm, 

8. in elektronischer Form nach § 3a Absatz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz oder 
9. schriftformersetzend nach § 3a Absatz 3 Verwaltungsverfahrensgesetz in Verbindung 

mit § 9a Absatz 5 Onlinezugangsgesetz 
erhoben werden. 
 
Hinweis: 
 
Bei erfolglosem Widerspruch wird aufgrund des §15 des Landesgebührengesetzes vom 
03.12.1974 eine Widerspruchsgebühr erhoben, deren Höhe sich nach dem Streitwert 
(Äquivalenzprinzip) und nach dem entstandenen Verwaltungsaufwand 
(Kostendeckungsprinzip) richtet. 
 
Weißenthurm, den 09.02.2026 Verbandsgemeinde Weißenthurm 

 Thomas Przybylla 
    Bürgermeister  
 

 
Anlagen: Lagepläne 
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Stadt Mülheim-Kärlich 
 
Stadtbürgermeister Gerd Harner | Kapellenplatz 16, 56218 Mülheim-
Kärlich | Telefon: 02630 / 94550 |  Fax: 02630 / 945549 | E-Mail: 
info@muelheim-kaerlich.de | www.muelheim-kaerlich.de | 
Öffnungszeiten: Montag, Dienstag und Freitag 8  - 12 Uhr, Donnerstag 
8 - 12 Uhr und 14 - 18 Uhr 
 
 
 

Rechtsverordnung über die Öffnung von Verkaufsstellen  
in der Stadt Mülheim-Kärlich 

 
Aufgrund des § 10 des Ladenöffnungsgesetzes Rheinland-Pfalz (LadöffnG) vom 21.11.2006 
(GVBL. S. 351) in der zurzeit geltenden Fassung wird für die Stadt Mülheim-Kärlich folgende 
Rechtsverordnung erlassen: 
 

§ 1 
 
Die Verkaufsstellen in der Stadt Mülheim-Kärlich, Gewerbepark, dürfen aus Anlass der 
Veranstaltung  
 

 „Frühlingsmarkt“ am Sonntag, 01.03.2026, 
 

 
 in der Zeit von 13.00 – 18.00 Uhr geöffnet sein. 
 

§ 2 
 

(1) Die Vorschriften des § 13 LadöffnG und des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG) vom 
06.06.1994 (BGBL. 1994 Teil I, S. 1170) in der zurzeit geltenden Fassung sind zu 
beachten. 

 
(2) Jugendliche sowie werdende und stillende Mütter dürfen nicht beschäftigt werden. 
 

§ 3 
 

Die Arbeitgeber haben ein Verzeichnis mit Namen, Geburtstagen, Beschäftigungsart und  
-dauer der am Sonntag beschäftigten Arbeitnehmerinnen /Arbeitnehmer und über die diesen 
zum Ausgleich für die Beschäftigung an diesen Tagen gewährte Freistellung zu führen. 
 

§ 4 
 

Zuwiderhandlungen gegen die §§ 1, 2 und 3 dieser Verordnung werden als 
Ordnungswidrigkeiten nach § 15 LadöffnG geahndet.  
Zuwiderhandlungen gegen das Beschäftigungsverbot für Jugendliche können als 
Ordnungswidrigkeiten nach § 58 Abs. 1 Nr. 14 des Jugendarbeitsschutzgesetzes (JuSchG) 
vom 12.04.1976 (BGBl. 1976 Teil I, S. 965) in der zurzeit geltenden Fassung geahndet werden.  
Bei der Beschäftigung von werdenden und stillenden Müttern ist das Gesetz zum Schutz von 
Müttern bei der Arbeit, in der Ausbildung und im Studium (MuSchG) vom 23.05.2017 in seiner 
zurzeit geltenden Fassung zu beachten. 
 
Zuwiderhandlungen gegen das Arbeitszeitgesetz können als Ordnungswidrigkeiten nach  
§ 22 Abs. 1 ArbZG geahndet werden. 
 

mailto:info@muelheim-kaerlich.de
http://www.muelheim-kaerlich.de/
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§ 5 
 

Diese Rechtsverordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
 
Weißenthurm, den 19.02.2026 
Verbandsgemeindeverwaltung 
Weißenthurm 
 
gez. 
Thomas Przybylla                                           Dienstsiegel 
Bürgermeister 

 
 
 

 
 

Bekanntmachung für die 
Stadt Mülheim-Kärlich 

 
Vollsperrung der Gebrüder-Pauken-Straße 

 
Aufgrund eines Flohmarktes wird der hinter Teil der Gebrüder-Pauken-Straße im Bereich der 
Einmündung (vorderer Teil aus Richtung „In der Pützgewann“ kommend) Carl-Benz-Straße / 
Gebrüder-Pauken-Straße bis zur Einmündung Florinstraße / Gebrüder-Pauken-Straße 
(Hausnummern 17 bis 1) für den Straßenverkehr voll gesperrt und damit dem öffentlichen 
Verkehr entzogen. 
 
Die Vollsperrung findet am 01.03.2026 statt.  
 
Die Sperrstelle kann über die Straße „In der Pützgewann“ und „Auf dem Hahnenberg“ 
umfahren werden. 
 
Wir bitten um Beachtung.  
 
                                                                                  Verbandsgemeindeverwaltung 
                                                                                                  Weißenthurm  
                                                                                    -als örtliche Ordnungsbehörde-  
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Ortsgemeinde Sankt Sebastian 
 
Ortsbürgermeister Marco Seidl | Hauptstraße 10-12, 56220 St. 
Sebastian | Telefon: 0261 / 8135 | Fax: 0261 / 9887637 |  E-Mail: 
marco.seidl@vgwthurm.de | www.gemeinde-sankt-sebastian.de | 
Öffnungszeiten: Dienstag und Donnerstag 16 - 19 Uhr, Mittwoch 8 -11 
Uhr | Sprechstunde Ortsbürgermeister: Dienstag und Donnerstag  
18 -19 Uhr 
 
 

 
 
 

Bekanntmachung 
Sitzung des Ortsgemeinderates von St. Sebastian 

 
Am Donnerstag, 05.03.2026, findet um 19:00 Uhr im Mehrzweckraum der Mehrzweckhalle, 
Hauptstraße 10/12, St. Sebastian, eine Sitzung des Ortsgemeinderates von St. Sebastian 
statt. 

Tagesordnung: 
Öffentlicher Teil 
1. Verpflichtung eines Ratsmitgliedes 
2. Mitteilungen der Verwaltung 
3. Ergänzungswahlen für die Ausschüsse 
4. Gesetz zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und zur Wohnraumsicherung 

("Bau-Turbo") 
a) Änderung des Baugesetzbuches (BauGB) durch das Gesetz zur Beschleunigung 
des Wohnungsbaus und zur Wohnraumsicherung 
b) Orientierungsrahmen bei Zustimmungsverfahren gemäß § 36a BauGB 

5. Antrag der SPD-Fraktion auf Einrichtung von Wickelmöglichkeiten im TuS-
Sportlerheim und in der Mehrzweckhalle 

6. Antrag der SPD-Fraktion auf Sachstandsmitteilung zur klimafreundlichen 
Straßensanierung der Rosen- und Dahlienstraße und Installation der LED-
Beleuchtung 

7. Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 
8. Neufassung der Hundesteuersatzung 
9. Einwohnerfragestunde 
10. Verschiedenes 

 
Nichtöffentlicher Teil 
1. Mitteilungen der Verwaltung 
2. Verschiedenes 

 
St. Sebastian, den 23.02.2026 
       gez. Marco Seidl 

-  Ortsbürgermeister -  
 

  

mailto:marco.seidl@vgwthurm.de
http://www.gemeinde-sankt-sebastian.de/
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Ortsgemeinde Urmitz / Rhein 

 
Ortsbürgermeister Norbert Bahl Les-Noes-Platz 1, 56220 Urmitz / 
Rhein | Telefon: 02630 / 7048 | Fax: 02630 / 969361 | E-Mail: 
info@urmitz.de | www.urmitz.de | Öffnungszeiten: Montag und 
Donnerstag 17 - 19 Uhr, Mittwoch 17 - 19 Uhr nach Vereinbarung 
 
 
 
 

Keine Bekanntmachung 

mailto:info@urmitz.de
http://www.urmitz.de/


58 
 

Stadt Weißenthurm 

 
Stadtbürgermeister Johannes Juchem | Hauptstraße 185, 56575 
Weißenthurm | Telefon: 02637 / 92020 | Fax: 02637 / 920222 | E-Mail: 
info@weissenthurm.de | www.weissenthurm.de | Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag 8 - 12 Uhr | Sprechstunde Stadtbürgermeister: 
Dienstag und Donnerstag nach Vereinbarung  
 
 

 
 

Bekanntmachung 
Gemeinsame Sitzung des Jugend-, Sport- und Kulturausschusses und des 

Ausschusses für Soziales und Integration der Stadt Weißenthurm 
 

Am Donnerstag, 05.03.2026, findet um 18:30 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses, 
Hauptstraße 185, Weißenthurm eine gemeinsame Sitzung des Jugend-, Sport- und 
Kulturausschusses und des Ausschusses für Soziales und Integration der Stadt Weißenthurm 
statt. 

Tagesordnung: 
Öffentlicher Teil 
1. Mitteilungen der Verwaltung 
2. Tätigkeitsbericht des Bürgerstützpunktes+ in der Stadt Weißenthurm 
3. Tätigkeitsbericht der kommunalen Jugend- und Jugendsozialarbeit der 

Verbandsgemeinde Weißenthurm in der Stadt Weißenthurm 
4. Verschiedenes 

Nichtöffentlicher Teil 
1. Mitteilungen der Verwaltung 
2. Verschiedenes 

 
Weißenthurm, den 24.02.2026 
     gez. Johannes Juchem 
    - Stadtbürgermeister - 
 
 
 
 

Bauarbeiten DB Netz AG 
 
Die DB Netz AG führt unten angegebene unaufschiebbare Bauarbeiten durch. Die Bauarbeiten 
sind zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit erforderlich und können aufgrund der 
gegebenen betrieblichen Voraussetzungen (Erfordernis der Einhaltung des Fahrplanes) nur in 
der angegebenen Tageszeit / Nachtzeit bzw. an Sonn- bzw. Feiertagen durchgeführt werden. 
Wir bitten die betroffenen Anwohner um Verständnis für die Bauarbeiten. 
 
Angaben zu den Bauarbeiten:  Gleisbauarbeiten, Weichenbearbeitung 
 

• Im Zeitraum vom 01.03.2026 22:00 Uhr bis zum 02.03.2026 um 06:00 Uhr  
 
Gleisbauarbeiten Weißenthurm Gleis 2 Weiche 25 Strecke 2630 (km 76,644) 
 

 
 

mailto:info@weissenthurm.de
http://www.weissenthurm.de/
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